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Hinsicht die etwaigen vortheilhaften Momente,
die der bessere Ueberblick in dieser Richtung
hervortreten lassen konnte, Gberwiegen und das
rauchfreie Pulver wird voraussichtlich auch in
dieser Beziehung erhohte Anforderungen an die
Gefechtsdisziplin der Mannschaft und an die
Kaltblitigkeit der untern Fihrer stellen. Schwie-
riger wie jetzt wird es sein, die Leute angesichts
der deutlicher wie bisher ihnen gegeniiber tretenden
Gefahr zum Vorgehen aus deckenden Stellungen
und zum entscheidenden Sturmangriff vorzufiihren.

Betrachten wir zum Schluss die Konsequenzen
der Einfihrung des rauchfreien Pulvers von all-
gemeinen Gesichtspunkten aus, so muss zuerst
erwihnt werden, dass die Vertheidigung im tak-
tischen Sinne im Verein mit der Annahme des
Repetirgewehrs und der neuerdings vermehrten
Anwendung feldfortifikatorischer Anlagen uond
Hindernissmittel im Gefecht, zweifellos an Stirke
gewonnen hat, jedoch nicht der Art, dass die
taktische Offensive, ganz abgesehen von der stra-
tegischen, in Folge dessen an ihrer privalirenden
Bedeutung verloren hitte. Der taktische An-
griff wird nur erschwert und zu erhohter Ter-
rainbenutzung, Artillerievorbereitung und Energie
der Durchfibrung veranlasst sein. Die Ent-
wickelung zum Angriff wird eine vorsichtigere
und daher frihzeitigere sein miissen. Der Ka-
vallerie werden grossere Opfer zugemuthet, und
von der Artillerie schirfere Beobachtung - des
Gegners und raschere Eroffnung des Feuers ver-
langt werden miissen. Die ‘Feldbefestigungen
werden mehr noch wie bisher unkenntlich ge-
macht, die Aufklirungspatouillen der Kavallerie
verstirkt, der indirekte Schuss der Feldartillerie
voraussichtlich mehr beansprucht werden miissen.
Die Heranfihrung des Munitionsersatzes in die
(efechtslinien wird eine schwierigere sein und
daher entsprechender Modifizivungen, welche be-
reits Erwigungen unterliegen, bedirfen. Die
Uniformirung bedarf da, wo sie zu auffillig und
weithin kenntlich ist, einer Abdnderung. Die
schreienden Farben, blanken Helme und Beschlige
" miissen kiinftig wegfallen, so unerwiinscht es
auch sein mag, dem Soldaten den damit verbun-

denen Schmuck, auf den er im Frieden stolz ist,
" zu nehmen. Besonders wird hievon die Kaval-
lerie betroffen, denn es wird bei den andern
Waffen vielleicht angfingig sein, ihnen durch
Schwiarzen und Lackiren der blanken Theile der
Ausristung und Bewaffnung das Auffallende ihrer
Erscheinung zu nehmen.

Die Frage der Abschaffung auffallender Theile
der Uniform und Ausristung ist keineswegs von
geringer Bedeutung und der Vortheil einer der-
artigen unscheinbaren Uniform trat bereits bei
den Manovern der verschieden uniformirten frii-
heren deutschen Bundeskontingente hervor.
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Unbedingt erschwert sind in Folge des Fort-
falls der die Contouren des Gegners und der
eigenen Truppen bezeichnenden Pulverdampflinien
die Verhiltnisse der hohern Fihrung. Die Er-
reichung der Resultate, die sie bisher vielfach
aus eigener Beobachtung des Ganges des Ge-
fechts gewann, muss daher kiinftig durch ver-
mehrte Meldungen angestrebt werden. Dazu
erscheint ein verstirktes Personal der hohern
Stabe und die sichere Verbindung dieser Beobachter
mit der Oberleitung durch Offiziere oder dazu
besonders vorgebildete Unteroffiziere oder Mann-
schaften erforderlich. Von manchen Seiten wird
in dieser Hinsicht auch die grundsatzliche Mit-
fibrung und Verwendung von Ballons captifs
in der Feldschlacht verlangt.

Schwer ist es, jetzt schon auf Grund der
immerhin nur ein vereinzeltes Bild ergebenden
Manover zweier Armeekorps des deutschen Heeres
die vollen Konsequenzen der Einfihrung des
rauchfreien Pulvers in jeder Richtung zu ziehen
und besonders jetzt schon behaupten zu wollen,
dass sich die Vor- und Nachtheile desselben
einander gegeniiber kompensiren.

Das eine aber ging in allgemeiner Hinsicht
aus den Mandvern, abgesehen von den in ganz
bestimmten, oben erdrterten Richtungen sich er-
gebenden positiven Einwirkungen des rauchfreien
Pulvers von Neuem hervor, dass der rauchfreies
Pulver verwendende Gegner im Vortheil iber
einen das alte Pulver fihrenden ist und dass
daher die Einfiihrung desselben sich voraussicht-
lich in allen Armeen binnen Kurzem vollziehen
wird.

Die Neutralitit der Schweiz in ihrer
heutigen Auffassung.

Unter dieser Aufschrift hat Herr Dr. Carl
Hilty, Oberst des Justizstabes, letzten Sommer
eine kleine, sehr zeitgemisse Flugschrift*) ver-
offentlicht. Wir haben diese mit Freuden be-
griisst. Warum? Weil man bei uns oft dber
Neutralitit und internationale Beziehungen die
wunderlichsten Ansichten héren kann. Leider
nicht nur im Volk, sondern selbst bei Minnern,
bei welchen man in Folge ihrer biirgerlichen
oder militirischen Stellung dieses nicht erwarten
sollte. Herr Hilty hat sich ein wirkliches Ver-
dienst erworben, dass er die wichtige Frage,
von welcher eines Tages die Zukunft, das Sein
und Nichtsein unseres Vaterlandes abhingen
kann, ja man kann sagen abhingen wird, be-
handelt hat. Wohl bei niemand in der Schweiz
hitte sich gleich griindliche Sachkenntniss vor-
aussetzen lassen. Der Herr Verfasser beherrscht

*) Verlag von K. 3. Wyss in Bern. Preis Fr. 1. —



das historische und staatsrechtliche Material
vollkommen. — Sehr gefreut hat es uns, dass
seine Ansichten iber die militdrisch-politischen
Verhiltnisse der Schweiz, mit denen, welche wir
in diesen Blittern wiederholt ausgesprochen
haben, in der Hauptsache iibereinstimmen.

Der Inhalt der kleinen Schrift zerfillt in
ein Vorwort und in finf Abschnitte. Wir wollen
uns erlauben kurz abzugeben, was in denselben
behandelt wird, einige beachtenswerthe Stellen
anfibren und wo es uns zweckmissig scheint
mit Bemerkungen zu versehen.

In dem Vorwort wird die Entstehung der
Arbeit und die leitenden Gesichtspunkte darge-
legt. ,Der dominirende Gedanke ist die Voraus-
setzung eines kriegerischen Zusammenstosses
zwischen andern Staaten und die Moglichkeit
der Verletzung der schweizerischen Neutralitdt
durch einen der beiden Kriegfiihrenden. Fiir
diesen Fall handelt es sich namentlich darum,
zu zeigen, dass auch ein ewig neutraler Staat
allianzfihig sei und momentan diese, seine Neu-
tralitit aufgeben diirfe, allerdings nur um sie
gegen Angriffe zu vertheidigen und nach Er-
reichung des Kriegszweckes wieder von Neuem
ungestort zu besitzen.“

Hier wire es vielleicht niitzlich gewesen etwas
deutlicher zu sagen, dass der neutrale Staat,
welcher die Neutralitit mit den Waffen in der
Hand vertheidigt, Kriegfiihrender wird und dieses
bleibt, bis ein Friedensschluss den Feindselig-
keiten ein Ende macht. ,

Unser Kriegszweck ist erst mit dem Friedens-
schluss und nicht, wenn der Feind unser Gebiet
verlasst, erreicht.

Der Herr Verfasser berdhrt anch das Asyl-
recht und sagt bei dieser Grelegenheit, er bekenne
sich unumwunden zu dem Standpunkt, dass die
ewige Neutralitdt, um die es sich handle, ihre
Pflichten habe.

Seine Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Agylfrage sind:

1. Die Schweiz darf und soll sich nicht
weigern, neben den besondern Pflichten, die ihr
ihre Neutralitdtsakte ausdricklich auferlegt,
auch noch alle und jede von dem geltenden
europdischen Volkerrecht aufgestellten Verbind-
lichkeiten souveriner Staaten piinktlich zu er-
fiillen, speziell auch die einer geordneten Frem-
denpolizei.

2. Sie hat aber in diesem Punkte keine beson-
dern Verpflichtungen, die ein anderer souveriner
Staat nicht hat und steht auch nicht unter einer
Aufsicht oder Beeinflussung, die mit dem Wesen
der Souverdnetit unvereinbar wire und sogar
von der Neutralititsurkunde selbst als unzulissig
erklart ist.

3. Zu ihren wirklich stattfindenden volker-
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rechtlichen Pflichten kann sie mit allen er-
laubten volkerrechtlichen Zwangsmitteln ange-
halten werden, ausser dem Kriege, der im In-
teresse Europas ausgeschlossen ist.

4. Bine thatsichliche Verletzung der schwei-
zerischen Neutralitit und Unverletzlichkeit, sei
es durch direkten Angriff oder durch Nichtbe-
achtung des neutralen Gebietes im Falle eines
Krieges zwischen Dritten gibt der Schweiz das
Recht, sich zum Zweck der Erhaltung ihrer
Freiheit und Neutralitit mit jedem beliebigen
Staate zu alliiren und bildet fiir die simmtlichen
Garantiemdchte eine Veranlassung und Ver-
pflichtung, gemeinsam den Angreifer zur Ein-
stellung seiner feindlichen Massnahmen und zur
Satisfaktion anzuhalten.

Hr. Hilty steht genau auf dem Standpunkt des
Rechtes. So sehr wir wiinschen missen, dass
dieses in dem Innern der Eidgenossenschaft stets
zur Richtschnur genommen werde, so dirfen wir
doch nicht vergessen, dass die Staaten auf
Selbsthiilfe angewiesen sind und nicht vom Recht,
sondern von ihren Interessen geleitet werden.
»Neben dem Recht regiert die Gewalt.

Wir theilen vollkommen die Ansicht, dass
die Schweiz im Falle eines Angriffes berechtigt
sei, Allianzen abzuschliessen. Es ist dieses ein
Gebot der Selbsterhaltung; aber auch die Ge-
fahren verkennen wir nicht, die sich aus der
Verbindung mit einem miéchtigen Nachbar er-
geben. Der Alliirte wird nur zu geneigt sein,
sich in einen Protektor zu verwandeln. Immer-
hin muss der nichsten Gefahr zuerst begegnet
werden. Es ist dies, wie sich in der Folge ergibt,
auch die Ansicht des Herrn Hilty.

Weun (in Art. 3) von den erlaubten Zwangs-
mitteln gegen die Schweiz der Krieg (im In-
teresse Europas) ausgeschlossen ist, so kann
uns dieses sehr recht sein. Wir bleiben dann
»von der schrecklichsten der Plagen“ verschont.
Leider aber haben nicht wir, sondern andere
iber die Frage zu entscheiden. Aus *diesem
Grunde moehten wir die Moglichkeit kriege-
rischer Verwicklungen nicht ganz ausgeschlossen
halten.

Auf die Garantiemichte zu zihlen, diirfte
etwas unzuverldssig sein. Blos fiir den Schutz
des Rechtes unternimmt heutzutage kein Staat
einen Krieg. Erst wenn es sich um eine blei-
bende Besitzergreifung handeln wirde, dirften
die betheiligten Staaten ihre Interessen zu wahren,
beziehungsweise ihren Antheil an der Beute zu
sichern suchen.

Die geographische Lage der Schweiz ist der
Art, dass keiner der uns umgebenden Staaten
sich so leicht entschliessen dirfte, sie dem an-
dern zu lassen. Selbst der Begehrlichste unter
ihnen, Italien, dirfte es eines Tages bedauern,



wenn er statt der kleinen Schweiz das michtige
deutsche Reich zum Grenznachbar erhielte.
Aber anderntheils dirfen wir uns nicht ver-
hehlen, dass die Republik dem monarchischen
Europa ein Dorn im Auge ist. Sie gibt den
Unterthanen das bose Beispiel eines geordneten
republikanischen Staates. Auch hat sie, wie
begreiflich, stets mit Bestrebungen fiir Erreichung
freierer Regierungsformen in den Nachbarlindern
gympathisirt. Der Vorwurf, dass sie ein Herd
der Verschworungen sei, ist schon oft gegen sie
erhoben worden.

Aus diesen Griinden lisst sich annehmen, dass
die monarchischen Staaten sich nicht stark
beeilen wiirden, der 1815 eingegangenen Ver-
pflichtung zulieb das Schwerl zu ziehen.

Immerhin ist die garantirte Neutralitit ein
Rechtstitel. Der Verfasser hat Recht, wenn er
denselben geltend macht, wenn darauf auch
wenig Verlass ist. Herrn Hilty ist dies nicht
unbekannt, wie wir seiner spitern Darstellung
des Savoyer-Handels entnehmen.

In dem ersten Abschnitt wird die Neu-
tralitdit im Allgemeinen besprochen.
Hier wird u. a. gesagt: ,Neutralitit ist Nicht-
betheiligung eines Staates an der Kriegfihrung
anderer Staaten, unter eigenem parteilosen
Verhalten gegen jeden Kriegfiihrenden.*

Das Recht und die Pflichten der Neutralen,
die partielle Neutralisirung einzelner Gebietstheile,
ewige und garantirte Neutralitit werden dann
ausfihrlicher behandelt.

Beachtenswerth ist der Schluss des Abschnittes,
hier wird gesagt:

sDie Rechte und Pflichten der
Neutralen stehen in einem so bestimmten
Zusammenhang, dass nur der neutrale Staa,
welcher seinen Pflichten genau nachkommt, auf
Respektirung seiner Neutralitit seitens der Krieg-
fihrenden rechnen kann, somit jede erhebliche
Verletzung oder Vernachlissigung dieser Pflichten
das Recht selbst in Frage stellt.

Darin liegt auch die wesentliche Schwierigkeit
einer solchen Stellung, denn es muss zu dem
guten Willen auch die Macht kom-
men, und der neutrale Staat darf ebenso wenig
aus Schwiche als aus bosem Willen fehlen und
ebenso wenig Verletzungen seiner Neutralitit
von Seiten eines Kriegfiihrenden dulden, als solche
gelber begehen. Diejenigen befinden
gich also in einem grossen Irr-
thum, welche glauben, ein neu-
traler Staat bediurfe keiner stets
wohlgeriisteten Armee.®

Es wire nach unserer Ansicht sehr wiinschens-
werth, dass diejenigen Mitglieder der Rithe,
die in allen Bestrebungen fiir Hebung unseres
‘Wehrwesens nur eine kostspielige Spielerei der
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sdbelrasselnden Obersten sehen wollen, ent-
weder diese Worte beherzigen oder widerlegen
mogen.

Vernunftwidrig ist es, die Ausgaben fir das
Wehrwesen bei unsern Verhaltnissen iiberfliissig
zu finden, doch sehr verdienstlich ist es dafiir
zu sorgen, dass die dem Wehrwesen geopferten
Summen auch in der zweckméssigsten Weise
verwendet werden! _

Allerdings, die Geschichte hat gezeigt, man
kann mit Viel wenig, und auch mit wenig Vieles
leisten. Das Erstere ist leichter und oft die
Folge von Oberflichlichkeit, Liebhabereien und
Steckenpferden; das Letztere schwieriger und das
Problem kann nur von Leuten gelost werden,
welche Zweck und Mittel vollstindig kennen.
Diese Leute sind selten.

In dem zweiten Abschnitt wird die schwei-
zerische Neutralitdt im Besondern
behandelt. Diese hat eine eigenthiimliche Ge-
schichte. Sie zeigt, wie die einfache Neutra-
litat, die bestandige Neutralitit als Staatsmaxime,
die garantirte Neutralitit, Protektorat und Ver-
lust der Selbststindigkeit nur Stufen einer Leiter
sind, auf welcher Volker abwirts und gelegent-
lich auch wieder aufwirts steigen kdnnen. ,Die
schweizerische Eidgenossenschaft hat von 1515
bis 1815 in dreihundert Jahren die ganze Stufen-
leiter abwirts durchgemacht, ja ihren Fuss schon
auf die allerletzte Stufe gesetzt. Von dort an
stieg sie wieder aufwirts in die Gesellschaft der
wahrhaft selbststindigen Staaten und wird sich
hoffentlich in derselben erhalten.“

Auf die weitere sehr interessante Begriindung
konnen wir hier nicht eingehen. Etwas kurz
wird die Neutralitatsverletzung und der Durch-
marsch der Alliirten von 1813 behandelt. ,Die
alliirten Heerfihrer nahmen auf die schlecht
beschiitzte, papierene Neutralitat keine Riicksicht
und idberschwemmten in Folge der ,Kapitulation
von Basel* zu Lorrach am 20. Dezember 1813 die
ganze Schweiz riicksichtslos mit ihren Truppen.
Etwas ausfihrlicher werden die Verhandlungen
des Wienerkongresses besprochen. Noch vor
Ausfertigung der Urkunde betreffend ,ewiger und
garantirter Neutralitit“, erfolgte die Ruckkehr
Napoleons von Elba. Die Neutralitit der Schweiz
lag jetzt nicht mehr im Interesse der gegen
Frankreich neuerdings zum Krieg vereinigten
Michte. Vielmehr suchten diese vorliufig die
Schweiz wieder ihrer Kriegfilhrung diensthar zu
machen und zwangen ihr daher am 20. Mai 1815
eine sogenannte , Militirkonvention* auf; die wich-
tigsten Bestimmungen derselben (darunter der
Durchmarsch) werden aufgefihrt. Die Thatig-
keit des von den Alliirten abgesendeten bevoll-
michtigten Generalmajors von Steigentesch wird
ausfithrlicher behandelt. Dieser war auch zum




Oberkommandanten ,der schweizerischen angeb-
lichen Neutralitits-Armee designirt.“

Sehr gewiinscht hatten wir, dber die Stellung
des Generals Bachmann, den Pontarlierzug und
die Theilnahme der Schweizer-Truppen an der
Belagerung von Hiiningen Naheres zu erfahren.
Wir hoffen, dass Herr Hilty diesen Gegenstand
spater einmal selbststindig behandeln wird, Es
ist noch manches dunkel, welches die damaligen
Ereignisse umgibt ! e

Die weitere Darstellung geht bis auf die

Gegenwart.
(Schluss folgt.)

Eidgenossenschaft.

— (Die Inspektion des Vorunterrichts in Winterthur) ist
vom eidg. Militdrdepartement dem Herrn Stabshauptmann
Schulthess iibertragen worden.

Wie der ,Winterth. Landbote* berichtet, hat sich Herr
Hauptmann Schulthess sehr anerkennend iiber die Lei-
stungen unseres Vorunterrichtes ausgesprochen. ,Er ver-
dankte auf's wirmste die Opferwilligkeit des zahlreichen
Instruktionskorps, sowie der Schiiler, die zum Zeitver-
lust noch obendrein manche pekuniire Opfer hatten
bringen miissen. Besonders freute es ihn, dass unser
Vorunterricht eine so. grosse rdumliche Verbreitung
gewonnen, und er zollt den wackern Landgemeinden
seinen Beifall, indem es gewiss ist, dass ihr schones Bei-
spiel immer mehr Nachahmung finden werde. Auch
freute ihn sehr das Zusammenwirken von Cadres,
dem Tambourenverein und der Militirmusik mit dem
Vorunterricht. Das Spiel triigt wesentlich zur Popu-
larisirung der Neuerung bei. Der Tambourenverein,
unter der Leitung des tiichtigen Tambourmajors Weid-
mann erhélt nur von der Offiziersgesellschaft den kleinen
Beitrag von 10 Fr. jihrlich, und trotz vieler Auslagen
haben diese Tambouren auf jedem unserer Ausmirsche
uns begleitet und wesentlich zu den schénen Marsch-
leistungen, wie sie gestern ersichtlich waren, beigetragen.
Es wire dem Verein sehr zu gonnen, wenn er kiinftig,
wie der Tambourenverein Ziirich, einen Staatsbeitrag
erhalten wiirde. Mit dem Programm des Winterthurer
Vorunterrichtes geht Hr. Hauptmann Schulthess voll-
kommen einig. Er begriisst sehr die Aufpcahme von
einigen Felddienstiibungen in’s Programm und halt dafiir,
dass unser Programm fiir die Verhiltnisse des grossten
Theils der Schweiz passend sei und angethan, wegen
der praktischen Seite desselben, sich immer mehr Ver-
breitung zu verschaffen. Fiir das Schinssmanover diirfte
es kiinftic angezeigt sein, ein mehr schulmissiges Ge-
fecht in ganz offenem Terrain zu halten.

Bern. (i Eduard von Ernst, gewesener neapoli-
tanischer Hauptmann.) (Corr.) Samstags den 14. De-
zember 1889 verschied in hier Herr Karl Ludwig
Friedrich Eduard von Ernst,gewesener Hauptmann
in Kéniglich Neapolitanischen Diensten, Inhaber des
Militér-Ritter-Kreuzes von St. Georg. Geboren im Jahre
1809 in Bern wurde derselbe circa 81 Jahre alt. Sohn
des Herrn Eduard von Ernst, gewesener Landvogt zu
Schwarzenburg, sollte derselbe nach dem Willen seines
sel. Herrn Vaters Theologie studiren, konnte aber dem
Drange nach der militirischen Laufbahn nicht wider-
stechen und trat deshalb im 23. Lebens-Alter in das
4. Berner-Regiment in Neapolitanischen Diensten, in
welchem Regimente er mit den Dieust- und Campagne-
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Jahren 30 Jahre verblieb. von Ernst war einer der
besten Offiziere des Regiments, strenge im Dienst, voll
Pflichtgefiihl, verlangte er von seinen Untergebenen
dasselbe. Er war eine schone militirische Erscheinung,
durch seine militdrische Tichtigkeit hitte er jeder Armee
zur Ehre gereicht. Auch war seine Compagnie, die 1.
Jiger-Compagnie,, eine wahre Muster-Compagnie im
Berner-Regimente und zeichnete sich aus durch stramme
Disciplin, Tiichtigkeit im Dienst und ausgezeichnete Pro-
pretit; ja diese Eliten-Compagnie hitte sich mit jeder
preussischen Garde-Schiitzen-Compagnie in militarischen
Eigenschaften messen konnen, und wurde dadurch ein
Vorbild fiir die andern Compagnie-Commandanten, wel-
cher Eifer unser Berner-Regiment durch seinen bekannten
Corps-Geist auszeichnete. von Ernst war einer der
wenigen Ueberlebenden, welche den denkwiirdigen
Strassen-Kampf in der Strada Sta. Brigida in Neapel am
15. Mai 1848 mitmachten, wo das Berner-Regiment von
53 Offizieren und 1006 Mann unter den Waffen in kaum
einer Stunde 6 todte Offiziere und 6 blessirte, 13 todte
Mannschaft und 82 Verwundete hatte; ferners war er
bei der Erstiirmung von Messina am 7. September 1848,
wo das Berner-Regiment, von 55 Offizieren und 1085
Mann unter den Waffen, vereint mit dem 2. Bataillon
des 3. Walliser- und Graubiindner-Regiments, 20 Offi-
ziere und 527 Manun stark (das I. Bataillon des 3. Re-
giments, 256 Offiziere und 559 Mann, befand sich in der
Citadelle), folgenden Verlust hatte: 1 Offizier (Hauptm.
Manuel) getodtet, 12 Offiziere verwundet, 70 Mann ge-
todtet und an den Wunden gestorben und 315 Mann
verwundet. Endlich war er bei der Erstirmung und
Einnahme von Catanea am 6. April 1849 als Adjudant
des Obersten von Muralt, wo das Berner-Regiment, 900
Bajonette stark, mit einem Verlust von 4 schwer ver-
wundeten Offizieren und einem getodteten (Haupt. Blost)
und 7 Mann todter und 34 verwundeter Mannschaft, den
Ausschlag gab, und der folgenden ginzlichen Eroberung
der Insel Sizilien, nebst Besetzung und Einnahme von
Palermo den 15. Mai 1849. Schliesslich machte er den
Feldzug in die Romischen Staaten, als Adjudant des Ge-
nerals Siegrist, mit. Bei allen diesen Gelegenheiten zeich-
nete sich von Ernst aus durch seine Energie, Willens-
kraft, Kaltbliitigkeit und Tapferkeit; dafiir wurde er
belohnt, auf den Vorschlag des Oberkommandirenden
General Filangieri, durch das Ritter-Kreuz des Militir-
Verdienst-Ordens von St. Georg, welches ihm der Konig
verlieh, und durch die allgemeine Hochschitzung und
Liebe seiner Kameraden, welche seine Erinnerung bis
in den Tod treu behalten werden.

Ausland.

Oesterreich, (Ein Vortrag iiber den milité-
rischen Werth der Eisenbahnen) ist vom
Chef der Eisenbahnabtheilung im Kriegsministerinm
Oberst Emil Ritter von Guttenberg, im Klub osterrei-
chischer Eisenbahnbeamteter gehalten worden. Der
Redner fiihrt hiebei nach einem historischen Riickblick
anf die Kriege des 17. Jahrhunderts aus, welch’ hohen
Werth die Eisenbahnen fiir die moderne Kriegsfihrung
hitten. Und das in doppelter Hinsicht, erstens in der
Zeit vom Tage, da die Mobilisirungsordre gegeben, bis
zum strategischen Aufmarsch der Truppen und dann
riicksichtlich der ungestorten Verpflegung des Heeres,
sowie der rechtzeitigen Beschaffung sonstigen Kriegsma-
terials. Endlich miissten die Bahnen wihrend der Zeit des
Krieges und nach demselben auf den betreffenden zur Grenze
fihrenden Radiallinien fast ausschliesslich militdrischen
Zwecken, wie Transport von Verwundeten, Nachschub



	Die Neutralität der Schweiz in ihrer heutigen Auffassung

